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Verspätete Anordnung der Begutachtung (Red).

OLG Naumburg, Beschl. v.12.4.2012- 1 Ws 142/12

Ferner hat das AG ... weitere Termine, nachdem die Begut-

achnrng des Angekl. am eniler Hauptverhandlungstag be-

schlossen würde, . .. anberaumt. Insbesondere durch den Um-

stand, dass bereits im Zeitpunkt der Beantragung des

Haftbefehls eine mögliche Drogenabhängigkeit dcs Angekl.,

der mehrfach wegen Erweöes von Betäubungsmitteln straf-

rechtlich zur Verantworhrng gezogen werden musste und
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dcssen auch im vorlicgc,lrdcn Vcrfahrcn zu verhandclnde
Taten der Beschaffirngskriminalitöt zugeordnet werden kön-
nen, bekannt war und deshalb bereits zu diesom Zeitpunkt
eine Begutachtung des Angekl. hätte veranlasst werden müs-
sen, liegt eine erhebliche Verletzr.rng des verfassungsrechtlich
verankerten Beschleunigungsgrundsatzes vor, der zur Auf-
hebung des Haftbefehls zu'ingt.

Mitgeleilt von Rechtsanwalt J an-Robert Funck,
Braunschweig
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